
1. Geltungsbereich, Rangfolge

1.1. Diese Vertragsbedingungen für die Beschaffung von Lieferun-
gen und Leistungen mittels Dienstverträgen werden Inhalt aller 
Bestellungen des Auftraggebers (AG), wenn der AG Lieferungen 
und Leistungen mittels eines Dienstvertrages bestellt. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers (AN) werden nicht 
Vertragsbestandteil, auch wenn der AG ihnen nicht ausdrücklich 
widerspricht oder der AN in Schreiben, etwa in einer Auftrags-
bestätigung, auf sie hinweist. Sie gelten nur, wenn der AG ihnen 
ausdrücklich zustimmt.

1.2. Vertragsgrundlage sind in nachstehender Reihenfolge: 
 • die Bestimmungen der Bestellung, 
 • diese Vertragsbedingungen für die Beschaffung von  

 Lieferungen und Leistungen mittels Dienstverträgen.

2. Angebot

2.1. Der AN hat sich bei Angeboten exakt an die Anfrage des AG zu 
halten und auf Abweichungen ausdrücklich hinzuweisen.

2.2. Angebote des AN erfolgen kostenlos. Kostenvoranschläge des AN 
werden nur bei besonderer Vereinbarung vergütet.

3. Bestellung

3.1. Bestellungen des AG erfolgen per E-Mail oder in Schriftform (auch 
per Fax). Ausreichend ist die Übermittlung der Bestellung per E-Mail, 
aus der sich der Besteller (auch ohne Unterschrift) eindeutig ergibt. 
Mündliche Nebenabreden haben nur dann Gültigkeit, wenn sie vom 
AG ausdrücklich in vorgenannter Form bestätigt werden. Dies gilt 
auch für nachträgliche Änderungen und Ergänzungen. Der AN darf 
von der Bestellung nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung 
oder Zustimmung in Textform (E-Mail) vom AG abweichen.

3.2. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist diese vom 
AN innerhalb von zehn Werktagen nach dem Datum der Bestellung 
vorbehaltlos und schriftlich zu bestätigen. Ist dem AN eine Be-
stätigung innerhalb von 10 Werktagen nicht möglich, hat er den AG 
hierauf unter Angabe einer neuen angemessenen Frist hinzuweisen. 
Stimmt der AG einer Verlängerung der Bestätigungsfrist nicht zu, ist 
er nicht mehr an seine Bestellung gebunden.

4. Qualität

 Der AN hält ein dem neuesten Stand der Technik entsprechendes 
Qualitätssicherungssystem aufrecht. Der AG und von ihm beauftra-
ge Dritte sind berechtigt, die Leistungsorte des AN für Qualitätsau-
dits zu betreten. Der AG wird bei der Überprüfung Produktionspro-
zesse nicht unangemessen stören.

5. Ausführung

5.1. Der AN hat die Bestellung, sämtliche zur Bestellung gehörende 
Unterlagen ebenso wie nachträglich übermittelte Unterlagen oder 
inhaltliche Vorgaben des AG unverzüglich nach Übermittlung auf 
Fehler, Unklarheiten oder Ungeeignetheit zu überprüfen. Hat der AN 
Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung oder gegen 
die Leistung anderer Unternehmer, wird er dem AG diese Bedenken 
unverzüglich - möglichst vor Ausführung - in schriftlicher Form mit 
Begründung mitteilen. Soweit die Bedenken den Auftragsumfang 
des AN betreffen hat der AN Änderungsvorschläge zu unterbreiten.

5.2. Die Zustimmung des AG zu Unterlagen oder Arbeiten des AN ent-
binden den AN nicht von seiner Haftung für die Richtigkeit und 
Brauchbarkeit der von ihm erstellten Unterlagen und seiner Liefe-
rungen und Leistungen.

5.3. Der AN ist verpflichtet, dem AG auf Verlangen seine Unterlieferan-
ten mitzuteilen.

5.4. Der AN ist verpflichtet, alle von Gesetzgebern, Aufsichtsbehörden, 
Berufsgenossenschaften und anderen regelsetzenden Institutionen 
für die jeweiligen Leistungen vorgeschriebenen Arbeitsschutzmaß-
nahmen (z.B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, 
Arbeitsstätten-verordnung, Gefahrstoffverordnung Berufsgenos-
senschaftliches Regel-werk, mit Vorschriften, Regeln und Informa-

tionen), bei der Durchführung der Arbeiten einzuhalten. Dazu ge-
hört gegebenenfalls die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen 
für die durchzuführenden Tätigkeiten. Über erkennbar werdende 
mögliche Widersprüche zwischen den einzelnen Regelwerken. wird 
der AN den AG unverzüglich schriftlich informieren.

5.5. Der AN verpflichtet sich, den AG umfassend über Arbeitsunfälle, 
die zu einer Arbeitseinstellung des/der verunfallten Mitarbeiter(s) 
führen, und Umweltschäden im Zusammenhang mit der Vertrags-
ausführung schriftlich zu informieren (incl. Aufklärung der Ursache). 
Bei schweren Unfällen hat die Information unverzüglich zu erfolgen. 
Auf Anforderung des AG sind jährlich Kennzahlen zum Bereich HSE 
(Health, Safety and Environment), die im Rahmen des Nachhaltig-
keitsmanagementsystems des AG erforderlich sind, mitzuteilen. 
Der AN erklärt sich hiermit mit der Verarbeitung, Auswertung und 
Dokumentation der Unfall- und / Schadensmeldungen beim AG 
einverstanden.

5.6. Der AN hat alle für Prüfungs- und Genehmigungsverfahren sowie 
sonst notwendige Unterlagen in zweifacher Ausfertigung sowie als 
digitales Dokument zu übergeben. 

6. Leistungsänderungen

6.1. Werden Änderungen oder Erweiterungen des Leistungsumfangs 
notwendig, zeigt der AN dem AG dies unverzüglich schriftlich oder 
per E-Mail an. Ihre Durchführung bedarf der Zustimmung des AG.

6.2. Wünscht der AG Änderungen oder Erweiterungen des Leistungs-
umfangs, wird der AN unverzüglich die technischen Auswirkungen 
sowie Termin- und Kostenkonsequenzen überprüfen und diese dem 
AG innerhalb von maximal 14 Kalendertagen schriftlich mitteilen. 

7. Subunternehmer

7.1. Der AN ist nicht berechtigt, seine Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag ganz oder teilweise auf andere zu übertragen, es sei denn, 
der AG hat dem vorab ausdrücklich per E-Mail oder in Schriftform 
zugestimmt. Die Vergabe von Teilleistungen an Subunternehmer 
bedarf ebenfalls der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des 
AG in vorgenannter Form. 

7.2. Setzt der AN Subunternehmer ein, sind dem AG auf Verlangen alle 
erforderlichen Bescheinigungen des Finanzamtes, der zuständigen 
Sozialversicherungsträger und der Berufsgenossenschaft des Sub-
unternehmers zu übergeben. Der AN hat dem Subunternehmer alle 
vom AN übernommenen Verpflichtungen aufzuerlegen und deren 
Einhaltung sicherzustellen. Der AN versichert, dass auch das Sub-
unternehmen den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn zahlt. 

7.3. Der AN hat sicherzustellen, dass eingesetzte Subunternehmer die 
ihnen übertragenen Leistungen nicht weitervergeben, es sei denn, 
der AG hat wie unter Ziff. 7.1 beschrieben zugestimmt.

7.4. Die Vertragsparteien verpflichten sich, alles Erforderliche zu tun 
oder zu unterlassen, damit der AN sowie dessen Arbeitnehmer 
oder Subunternehmer nicht in den Geschäftsbetrieb eingegliedert 
werden, die Organisationsabläufe eigenständig aufstellen und keine 
arbeits-, steuer- oder sozial-versicherungsrechtlich relevanten 
Weisungen durch den Auftraggeber erfolgen. Ausgenommen sind 
erforderliche Weisungen zur Einhaltung der betrieblichen Ordnung 
und der Sicherheit, insbesondere Arbeitssicherheit.

8. Personal

8.1. Der AN hat die ihm übertragenen Arbeiten eigenverantwortlich zu 
erledigen. Der AG hat keine Weisungsbefugnis. Ausgenommen sind 
erforderliche Weisungen zur Einhaltung der betrieblichen Ordnung 
und der Sicherheit, insbesondere Arbeitssicherheit.

8.2. Der AN hat qualifiziertes Personal einzusetzen. Die Parteien werden 
sicherstellen, dass die Mitarbeiter des AN ausschließlich dem Direk-
tionsrecht des AN unterstehen. 

8.3. Der AN ist auf Verlangen des AG verpflichtet, Nachweise über die 
Qualifikation des eingesetzten Personals vorzulegen. 

8.4. Der AG ist bei Vorliegen von wichtigen Gründen berechtigt, den 
Austausch von Personal des AN zu verlangen. Der AN muss das 
Personal daraufhin unverzüglich entfernen und verpflichtet sich in 
einem solchen Fall, unverzüglich neues Personal zu benennen. Ein 
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wichtiger Grund liegt insbesondere bei Unzuverlässigkeit oder feh-
lender Qualifikation oder bei Verstoß gegen wesentliche Vertrags-
pflichten, insbesondere Sicherheitsaspekte (etwa Alkohol- oder 
Drogenkonsum etc.) vor, ebenso wenn ein Mitarbeiter Umstände zu 
vertreten hat, die bei objektiver Beurteilung eine weitere Zusam-
menarbeit mit dem AG unzumutbar machen.

8.5. Der AN wird die von ihm zur Erfüllung des Vertrages eingesetzten 
Mitarbeiter oder die vertraglich festgelegten Mitarbeiter nicht 
ohne zwingenden Grund austauschen. Er hat dazu die vorherige 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung des AG einzuholen. Der AG 
kann die Zustimmung aus sachlichem Grund verweigern, insbeson-
dere wenn neue Mitarbeiter nicht die Erfahrung oder Qualifikation 
des bisherigen Mitarbeiters aufweisen.

8.6. Der AN wird für die zu erbringenden Leistungen kein Personal 
einsetzen, welches unter Missachtung des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes oder sonstiger gesetzlicher Vorschriften, wie 
beispielsweise des Mindestlohngesetzes, des Ausländergesetzes, 
oder in sonstiger Weise illegal und unter Verstoß gegen zwingendes 
Recht, beschäftigt wird. 

8.7. Der AN ist für die ordnungsgemäße Abführung relevanter Steuern 
und Sozialversicherungsbeiträge für alle im Rahmen eines Einzel-
auftrages eingesetzten Mitarbeiter selbst verantwortlich.

8.8. Der AN ist verpflichtet, seine Subunternehmer entsprechend ver-
traglich zu verpflichten.

8.9. Der AN versichert, dass Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) zu 
beachten und seinen Mitarbeitern den gesetzlichen Mindestlohn 
nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) bzw. den für seine Branche 
gesetzlich geltenden Mindestlohn zu zahlen. 

8.10. Der AG ist berechtigt, aktuelle Nachweise über die Zahlung des 
jeweils geltenden Mindestlohns zu verlangen. Hierzu gehören ins-
besondere Aufzeichnungen und Belege über geleistete Arbeits-
stunden und gezahlte Entgelte. Der AN hat durch entsprechende 
Vereinbarungen mit seinen Subunternehmern  sicherzustellen, 
dass er solche Nachweise auch für seine Subunternehmer vorlegen 
kann. Legt der AN Nachweise innerhalb einer ihm vom AG gesetz-
ten angemessenen Frist nicht vor, so ist dieser berechtigt, den 
Dienstvertrag fristlos zu kündigen.

9. Abfallentsorgung, Lagerung

9.1. Soweit bei den Leistungen des AN Abfälle entstehen, ist der AN auf 
eigene Kosten für die Entsorgung gemäß den abfallrechtlichen Vor-
schriften verantwortlich. 

9.2. Die Nutzung des Geländes des AG als Lagerfläche ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung des AG gestattet.

10. Kündigung

 Dem AG stehen die gesetzlichen Kündigungsrechte uneinge-
schränkt zu. Er ist insbesondere berechtigt, den Dienstvertrag 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu 
kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn dem 
AG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls die Fort-
setzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung 
oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden 
kann, insbesondere bei wesentlichen Vertragsverletzungen des AN 
oder wenn der AN ohne Zustimmung des AG Leistungen an Nach-
unternehmer vergibt oder wenn der AN sein Personal vertragswidrig 
austauscht. 

 
11. Termine, Verzug und Vertragsstrafen

11.1. Die in der Bestellung angegebenen Termine sind bindend. 

11.2. Wenn der AN annehmen kann, dass er Termine nicht einhalten 
kann, wird er dies dem AG unverzüglich unter Angabe der voraus-
sichtlichen Dauer der Verzögerung und der Angabe der Gründe 
schriftlich mitteilen. Die Rechte des AG wegen Verzugs bleiben von 
dieser Informationspflicht unberührt.

11.3. Notwendige Mitwirkungen des AG, etwa Freigaben oder Entschei-
dungen, vom AG zu liefernde Unterlagen oder die Beibringung von 
Genehmigungen, sind vom AN rechtzeitig schriftlich unter Setzung 

einer angemessenen Frist anzufordern, so dass keine Terminverzö-
gerungen eintreten können. 

11.4. Kommt der AN in Verzug, stehen dem AG die gesetzlichen Rechte 
zu. Der AG ist insbesondere berechtigt, Ersatz des Verzugsscha-
dens zu verlangen. Hat der AG dem AN eine fruchtlose Frist zur 
Nacherfüllung gesetzt oder ist die Fristsetzung dem AG unzumut-
bar, ist der AG zudem berechtigt, Schadenersatz statt der Leistung 
zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten. 

11.5. Gerät der AN schuldhaft mit der Fertigstellung bzw. der Lieferung in 
Verzug, hat er für jeden Werktag des Verzugs eine Vertragsstrafe 

 i. H. v. 0,3 % des Nettoauftragswertes, höchstens jedoch 5 % des 
Nettoauftragswertes zu zahlen. Die Geltendmachung der Vertrags-
strafe kann bis zur Fälligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht 
werden. Gesetzliche Ansprüche wegen Verzugs bleiben unberührt, 
eine eventuell verfallene Vertragsstrafe wird jedoch auf solche An-
sprüche angerechnet.

 
12. Haftung und Versicherung

12.1. Der AN hat für Schäden, die von ihm, seinem Personal oder seinen 
Beauftragten verursacht werden, eine branchenübliche Haftpflicht-
versicherung mit ausreichenden Deckungssummen abzuschließen, 
die er dem AG auf Verlangen nachzuweisen hat.

12.2. Der AN stellt den AG von seiner Haftung gegenüber den Mitarbei-
tern des AN auf Zahlung des Mindestentgelts gemäß Ziffer 8.9 
frei. Die Freistellungspflicht besteht auch für den Fall, dass der AG 
gegenüber Mitarbeitern der vom AN eingesetzten Subunternehmer 
auf Zahlung des Mindestentgelts haftet.

12.3. Der AN haftet für alle unmittelbar und mittelbar von ihm, seinen 
Verrichtungs- oder Erfüllungsgehilfen verursachten Schäden ein-
schließlich Folgeschäden im gesetzlichen Umfang.

12.4. Der AG haftet entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. Ab-
weichend hiervon haftet der AG im Falle leichter Fahrlässigkeit nur, 
soweit ein Verstoß gegen eine wesentliche Vertragspflicht vorliegt, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertra-
ges überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der AN 
vertrauen darf, oder wenn eine Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit vorliegt. Die Regelungen über die Beweislast bleiben 
hiervon unberührt. Soweit die Haftung des AG ausgeschlossen ist, 
gilt dies auch für die Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Ver-
treter, Organe und Erfüllungsgehilfen des AG.

13. Preise, Rechnung und Zahlungsbedingungen

13.1. Soweit nicht anders vereinbart, ist die im Vertrag bzw. in der Be-
stellung festgelegte Vergütung ein Festpreis zzgl. Mehrwertsteuer. 
Mit dieser Vergütung sind sämtliche vom AN nach dem Vertrag 
zu erbringenden Leistungen – einschließlich Nutzungsrechte, 
Nebenleistungen, Reisekosten, Spesen, sowie sonstiger Kosten und 
Aufwendungen – abgegolten. Preisgleitklauseln des AN werden 
nicht anerkannt, es sei denn, der AG hat mit dem AN ausdrücklich 
schriftlich etwas anderes vereinbart. § 677 BGB bleibt im Falle von 
Notmaßnahmen unberührt. 

13.2. Rechnungen sind, getrennt nach Bestellungen, an die in der Be-
stellung benannte Rechnungsanschrift zu senden. Bestellnummern 
sind anzugeben, sämtliche Abrechnungsunterlagen (Stücklisten, 
Arbeitsnachweise, Aufmaße usw.) sind beizufügen.

13.3. Zahlungen erfolgen, sofern nicht anders vereinbart, netto 30 Tage 
nach Zugang einer prüffähigen, den Vorgaben in Absatz 2 entspre-
chenden Rechnung und vollständiger Lieferung und Leistung. 

13.4. Zahlt der AG binnen 21 Tagen nach Zugang einer prüffähigen Rech-
nung und vollständiger Lieferung und Leistung, gewährt der AN 
dem AG 3 % Skonto, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 

13.5. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist nicht der Zah-
lungseingang, sondern die Vornahme der Zahlungshandlung durch 
den AG, bei einer Überweisung also die Erteilung des Überwei-
sungsauftrages. 

13.6. Rechnungen dürfen der Warensendung nicht beigefügt werden. Die 
geschuldete Umsatzsteuer ist separat auszuweisen.

 13.7. In der Bezahlung einer Rechnung liegt keine Abnahme und 
kein Anerkenntnis. Mit ihr ist insbesondere auch kein Verlust von 
Mängelansprüchen und -rechten verbunden.
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14. Abtretung, Aufrechnung und Zurückbehaltung

14.1. Die Abtretung einer gegen den AG gerichteten Forderung bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG. § 354 a HGB 
bleibt unberührt.

14.2. Dem AN stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur 
wegen unstreitiger oder rechtskräftig festgestellter Forderungen 
zu.

14.3. Dem AG stehen Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte im 
gesetzlichen Umfang zu.

15. Beigestelltes Material
 
 Stellt der AG Material bei, bleibt er Eigentümer des Materials. Die 

Bearbeitung oder die Umbildung von vom AG beigestellten Material 
erfolgt als Hersteller gem. § 950 BGB. Der AN wird den verarbeite-
ten Gegenstand mit verkehrsüblicher Sorgfalt für den AG kostenlos 
verwahren. Bei zufälligem Untergang oder zufälliger Beschädigung 
beigestellten Materials hat der AN keinen Anspruch auf Ersatz 
seiner Aufwendungen für die Be- und Verarbeitung.

 
16. Verletzung von Schutzrechten, Nutzungsrechte 

16.1. Der AN haftet dafür, dass durch seine Lieferung und Leistung 
Patente oder andere Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Er 
stellt den AG auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen frei, wenn 
der AG wegen Verletzung eines in- oder ausländischen gewerbli-
chen Schutzrechtes von einem Dritten im Zusammenhang mit einer 
Lieferung und Leistung des AN in Anspruch genommen wird.

16.2. Der AG erhält an vom AN überlassenen Lieferungen, Leistungen 
und Unterlagen ein einfaches, übertragbares, unwiderrufliches, zeit-
lich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht.

17. Geheimhaltung, Schutzrechte  
und Kartellschadensersatz

17.1. Der AN ist verpflichtet, alle Informationen, die ihm der AG über-
geben hat, strikt vertraulich zu behandeln und sie ausschließlich zur 
Erfüllung des jeweiligen Auftrages zu verwenden. Die Geheimhal-
tungspflicht gilt nicht für Informationen, die dem AN nachweislich 
ohne Verletzung der Geheimhaltungspflicht bereits bekannt waren 
oder von denen er nachweislich anderweitig Kenntnis erlangt hat. 
Der AN hat von ihm eingeschaltete Dritte entsprechend dieser Vor-
gabe zu verpflichten. 

17.2. Der AN wird vertrauliche Informationen nur Mitarbeitern und Sub-
unternehmern zugänglich machen, die diese Informationen für die 
Erfüllung dieses Vertrages zwingend benötigen.

17.3. Sämtliche seitens des AG übergebenen Informationen und Unter-
lagen bleiben im Eigentum des AG. Sie dürfen vom AN nicht für 
andere Zwecke verwendet, kopiert oder Dritten zugänglich gemacht 
werden, und sind vom AN auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. 
Der AG behält sich sämtliche gewerblichen Schutzrechte vor.

17.4. Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Datenschutz-
bestimmungen, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO). Er hat mit der Datenverarbeitung beschäftigte Mit-
arbeiter auf die Einhaltung des Datenschutzes nach der DSGVO zu 
sensibilisieren und zu verpflichten und dem AG Nachweise hierüber 
vorzulegen.

17.5. Wenn der AN nachweislich eine schuldhafte Absprache getroffen 
hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt (z. B. 
wettbewerbswidrige Verhaltensweisen und Absprachen mit ande-
ren Auftragnehmern/ Bewerbern über Preise, Gewinne, Aufschläge 
usw.), hat der AN 10% der Netto-Auftragssumme dieses Vertrages 
an den AG zu zahlen. Der Nachweis eines höheren oder niedri-
geren Schadens bleibt beiden Vertragsparteien vorbehalten. Die 
Zahlungsverpflichtung gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt oder 
bereits erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche 
des AG bleiben unberührt.

18. Veröffentlichung/Werbung

 Dem AN ist es nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des 
AG gestattet, auf die mit dem AG bestehende Geschäftsbeziehung 
in Veröffentlichungen oder zu Werbezwecken hinzuweisen.

 
19. Compliance 

19.1. Der AN verpflichtet sich, die Gesetze der jeweils anwendbaren 
Rechtsordnung(en) einzuhalten, keine Form von Korruption und 
Bestechung zu tolerieren, die Grundrechte der Mitarbeiter sowie 
das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit zu beachten. Er wird im 
Übrigen Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit seiner 
Mitarbeiter am Arbeitsplatz übernehmen, für gerechte Entlohnung 
und Arbeitszeiten sorgen, die Umweltschutzgesetze beachten und 
die Einhaltung dieser Prinzipien bei seinen Lieferanten bestmöglich 
fördern und einfordern.

 Zur Gewährleistung eines optimalen Schutzes seiner Mitarbeiter 
und der Sicherstellung eines konstant hohen Sicherheitsniveaus 
sind unsere AN angehalten, die Richtlinie „HSE-Erwartungen an 
Fremdfirmen“ zu beachten und umzusetzen. Der AN verpflichtet 
sich dementsprechend, die Inhalte vorstehender Richtlinie umzu-
setzen. Die Richtlinie kann im Internet unter  
https://alterric.com/richtlinien eingesehen werden.

19.2. Der AN verpflichtet sich, die Regelungsinhalte des „Verhaltenskodex 
für Lieferanten“ und des „Code of Conduct“ des AG einzuhalten. Die 
vorgenannten Codices können im Internet unter  
https://alterric.com/richtlinien eingesehen werden. Wenn der AN in 
schwerwiegender Weise gegen die Bestimmungen des Verhaltens-
kodex für Lieferanten oder des Code of Conduct verstoßen sollte, 
ist der AG befugt, eine Auditierung beim AN durchzuführen. Zudem 
ist der AG befugt, den Vertrag und jede Bestellung fristlos zu kündi-
gen bzw. vom Vertrag zurück zu treten.

19.3. Der AG unterliegt der KritisV und ist ein nach ISO 27001 zertifizier-
tes Unternehmen. Daraus folgend ist der AG verpflichtet AN, die 
Leistungen mit Bezug zur Informationssicherheit oder innerhalb 
des zertifizierten Geltungsbereichs erbringen, fortwährend zu über-
wachen und bei entsprechenden Risikoindikatoren Audits beim AN 
durchzuführen. Der AN erklärt hiermit, dies zur Kenntnis genommen 
zu haben und mit damit einhergehenden Überwachungsmaß-
nahmen einverstanden zu sein und erteilt die Zustimmung für die 
Durchführung von Audits des AG beim AN im Falle von aufgedeck-
ten Risikoindikatoren. Bei Abweichungen zur vertraglich definierten 
Leistungserbringung wird der Kontakt zum AN hergestellt, um 
Ursachen von und Lösungen für Abweichungen zu finden. Die ent-
sprechende „Richtlinie Lieferanten“ mit zusätzlichen Informationen 
kann unter informationsecurity@alterric.com angefordert werden.

20. Anwendbares Recht, Vertragssprache

20.1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Waren-
einkauf (CISG). 

20.2. Vertragssprache ist deutsch in Wort und Schrift. Dies gilt auch für 
alle dem AG zu übergebenden Dokumente.

21. Gerichtsstand und Erfüllungsort

21.1. Falls der AN Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist, ist der Sitz des AG ausschließlicher Gerichtsstand. Der AG ist 
berechtigt, auch am Sitz des AN zu klagen.

21.2. Erfüllungsort für die Lieferungen und Leistungen des AN ist die vom 
AG genannte Verwendungsstelle. 
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